
Kreisstadt Siegburg    Punkt 16  
Der Bürgermeister 
 
Amt für öffentliche Ordnung 
2961/VII 

 
 
 
Gremium: Rat der Kreisstadt Siegburg  öffentlich 
Sitzung am: 25.06.2020  
 
 
 

Bestätigung einer Beschlussempfehlung aus der Sitzung des Haupt- und 
Finanzausschusses am 7.5.2020;  
Neufassung der ordnungsbehördlichen Verordnung über die Sauberkeit sowie die 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf und an den Straßen und in 
den Anlagen im Gebiet der Stadt Siegburg 

 
Sachverhalt: 
 
Auf die Beratungen in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 7.5.2020 wird 
verwiesen.  
 
Die in der Sitzung beschlossene Änderung des § 2 Absatz 2 wurde wie folgt in die Satzung 
aufgenommen: 
„Es ist untersagt, in den Anlagen und auf den Verkehrsflächen unbefugt Sträucher und Pflanzen zu 
entfernen, zu beschädigen oder Teile davon abzuschneiden, abzubrechen, umzuknicken oder 
sonstwie nachteilig zu verändern.“ 
 
Die insoweit geänderte Neufassung ist als Anlage beigefügt. Die erfolgten Änderungen sind in der 
als Anlage beigefügten Synopse dargestellt. 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Siegburg beschließt die Neufassung der ordnungsbehördlichen Verordnung über 
die Sauberkeit sowie die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf und an 
den Straßen und in den Anlagen im Gebiet der Stadt Siegburg und gleichzeitig die 
ordnungsbehördliche Verordnung über die Sauberkeit sowie die Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung auf und an den Straßen und in den Anlagen im Gebiet der Stadt Siegburg 
vom 15.12.2005 außer Kraft zu setzen.  
 
 
 
Siegburg, 14.05.2020 
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